
Außenbereichssatzung Bachersgrub 

 

 

 
Nach § 35 Abs. 6 BauGB erlässt die Gemeinde Neukirchen folgende Satzung: 
 

§ 1 Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich der Satzung ergibt sich aus dem beiliegenden Lageplan 1:1000. 
Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung. 
 

§ 2 Vorhaben 

 

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von 
Wohnzwecken dienenden Vorhaben und kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben nach § 
35 Abs. 6 BauGB in Verbindung mit § 35 Abs. 2 BauGB. 
 
Der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Wohnzwecken oder kleinen 
Handwerks- und Gewerbebetrieben dienenden Vorhaben kann nicht entgegengehalten 
werden, dass sie 

- einer Darstellung des Flächennutzungsplanes für Flächen für die Landwirtschaft oder 
Wald widersprechen oder 

- die Entstehen oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. 
 

§ 3 Festsetzungen 

 

a) Die Gebäude müssen sic in das Orts- und Landschaftsbild einfügen. Es sind daher nur 
symmetrische Satteldächer mit Dachdeckungen in roter bis brauner Färbung zulässig. 

b) Einfriedungen sind nur in sockelloser Ausführung zulässig. 
 

§ 4 Hinweise 

 

Regenwasser: 
Niederschlagswasser ist möglichst zu versickern oder gedrosselt einem Wiesengraben bzw. 
Vorfluter zuzuleiten. Die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung und 
die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser 
(TRENGW u. TRENOG) sind zu beachten. 
 
Abfallbeseitigung: 
Abfallbehälter sind an den Abfuhrtagen an den befahrbaren Straßen bereit zu stellen. 
 
Landwirtschaft: 
Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass durch die Bewirtschaftung der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen auch nach guter fachlicher Praxis Staub-, Lärm- und 
Geruchsimmissionen entstehen können. Diese sind zu dulden. 
 
Archäologie: 
Bei archäologischen Bodenfunden ist umgehend das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 
(Außenstelle Landshut) oder die Untere Denkmalschutzbehörde (Landratsamt Straubing-
Bogen) zu verständigen. 
 



§ 5 Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Hunderdorf, den 10.03.08 
 

 


